
 
 

OAB_AVB_2.0_01092025                                                                                                                                   

Widerrufsbelehrung 

Abschnitt 1 

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

 

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen

in Textform (Z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen

• der Versicherungsschein,

• die Vertragsbestimmungen,

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingun-

gen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen,

• diese Belehrung,

• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (sofern gesetzlich vorgeschrieben)

und

• die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf

ist zu richten an:

Ostangler Versicherungen, Flensburger Straße 5, 24376 Kappeln

info@oab.de

Widerrufsfolgen

 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den 

auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt 

haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerspruchsfrist beginnt. Auf unser 

Recht, den Teil des Beitrags einzubehalten, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs ent-

fällt, verzichten wir hiermit. 

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zu-

gang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerspruchs-

frist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren 

und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 

 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerspruchsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von 

Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 

haben. 
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Abschnitt 2 

Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflich-

ten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 

 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen 

werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist und 

die zugehörige Registernummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbezie-

hung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenver-

einigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung 

durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbe-

dingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten 

Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 

4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang 

und Fälligkeit der Leistung des Versicherers; 

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, 

wobei die Beiträge einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbstän-

dige Versicherungsverträge umfassen soll, oder wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden 

kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises 

ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise von Bei-

trägen; 

7. Die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die 

Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versiche-

rung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an 

den Antrag gebunden sein soll; 

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 

Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu 

erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den 

Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermitt-

lung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, 

bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 

b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingun-

gen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbe-

stimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Infor-

mationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Be-

ziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt; 

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht; 

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabin-

formationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit 

Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrages zu führen; 

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-

fahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang, dabei ist ausdrücklich darauf 
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hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt 

bleibt; 

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde 

bei dieser Aufsichtsbehörde. 

 

Die für die Zulassung und für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bereich Versicherungen, Graurheindor-

fer Straße 108, 53117 Bonn. 

Verbraucherschlichtung 

  
Besteht Unzufriedenheit mit einer Entscheidung des Versicherers oder hat eine Ver-
handlung mit dem Versicherer nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt, stehen  
insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen. 
 
Versicherungsombudsmann  
 
Ein Verbraucher, der mit einer Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden ist, kann 
sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. Dieser ist derzeit wie folgt  
erreichbar: 
 

Versicherungsombudsmann e.V 
Postfach 080632 

10006 Berlin 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

 
Telefon: 0800 369 6000 

 
Fax: 0800 369 9000 

 
 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kos-
tenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
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